
Gemeinde Untermeitingen

Satzung zur Änderung der
Satzung über die Bestattungsgebühren

der Gemeinde Untermeitingen
(Bestattungsgebührensatzung - BestGebSatzung)

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Untermeitingen folgende Satzung zur Änderung der

Satzung über die Bestattungsgebühren der Gemeinde Untermeitingen
(Bestattungsgebührensatzung - BestGebSatzung) vom 24.03.2022.

81
Änderungen

8 4 Abs. 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

Die Grabgebühren betragen für die Dauer der Nutzungszeit (8 9 BestSatzung):

a) Familiengrabstätten - West - 2-stellig 1.300,00 €

b) Familiengrabstätten - West - 3-stellig 2.100,00 €

c) Einzelgrabstätten - West 760,00 €

d) Urnenerdgrabstätten 650,00 €

e) Urnenmauer - Ost 1.050,00 €

f) Urnenwand - West - 2-stellig 780,00 €

g) Urnenwand - West - 4-stellig 1.550,00 €

h) Urnenfeld 980,00 €

i) anonymes Urnensammelgrab 700,00 €

82
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Untermeitingen, den 03.07.2023

Schrop
Erster Bürgermeister
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